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BEGRÜNDUNG 

1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS 

Der vorliegende Vorschlag betrifft den Beschluss zur Festlegung des Standpunkts, der im 

Namen der Union im Gemischten Ausschuss EU-CTC1 über ein gemeinsames 

Versandverfahren (im Folgenden „Gemischter Ausschuss“) im Zusammenhang mit dem 

geplanten Erlass eines Beschlusses zur Änderung der Anlagen zum Übereinkommen vom 

20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandverfahren2 zu vertreten ist. 

2. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

2.1. Das Übereinkommen 

Das Übereinkommen vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandverfahren (im 

Folgenden „Übereinkommen“) soll die Beförderung von Waren zwischen der Europäischen 

Union und anderen Ländern, die Vertragsparteien des Übereinkommens sind, erleichtern. Mit 

dem Übereinkommen wird das zollrechtliche Versandverfahren der Union3 auf die anderen 

Vertragsparteien des Übereinkommens, bei denen es sich nicht um die Europäische Union 

handelt, ausgeweitet, und es werden die für Wirtschaftsbeteiligte und Zollbehörden geltenden 

Verpflichtungen festgelegt, die im Rahmen dieses Verfahrens auf Waren, die aus dem Gebiet 

einer Vertragspartei in das Gebiet einer anderen befördert werden, Anwendung finden. Das 

Übereinkommen trat am 1. Januar 1988 in Kraft. 

Die Europäische Union ist eine Vertragspartei des Übereinkommens.4 Die anderen 

Vertragsparteien sind die Republik Island, die Republik Nordmazedonien, das Königreich 

Norwegen, die Republik Serbien, die Schweizerische Eidgenossenschaft, das Vereinigte 

Königreich und die Republik Türkei. Diese Länder werden in dem Übereinkommen als 

Länder des gemeinsamen Versandverfahrens bezeichnet. 

2.2. Der Gemischte Ausschuss 

Der Gemischte Ausschuss hat die Aufgabe, das Übereinkommen zu verwalten und dessen 

ordnungsgemäße Durchführung sicherzustellen. Der Ausschuss erlässt Änderungen der 

Anlagen zum Übereinkommen durch Beschlussfassung. 

Die Beschlüsse des Gemischten Ausschusses werden gemäß Artikel 14 Absatz 2 des 

Übereinkommens im gegenseitigen Einvernehmen5 der Vertragsparteien angenommen. 

2.3. Der vorgesehene Rechtsakt des Gemischten Ausschusses 

Es ist vorgesehen, dass der Gemischte Ausschuss Anfang 2022 im schriftlichen Verfahren 

einen Beschluss zur Änderung der Anlagen I, IIIa und IV zum Übereinkommen (im 

Folgenden „vorgesehener Rechtsakt“) fasst. 

Zweck des vorgesehenen Rechtsakts ist es, im Übereinkommen Änderungen wiederzugeben, 

die am delegierten Rechtsakt und am Durchführungsrechtsakt zum Zollkodex der Union6 (im 

Folgenden „UZK“) in Bezug auf das Versandverfahren und den zollrechtlichen Status von 

                                                 
1 Common Transit Countries (Länder des gemeinsamen Versandverfahrens). 
2 ABl. L 226 vom 13.8.1987, S. 2.  
3 Artikel 226 und 227 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1). 
4 ABl. L 226 vom 13.8.1987, S. 2. 
5 Von keiner der Vertragsparteien wurden Einwände erhoben. 
6 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur 

Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1). 
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Unionswaren vorgenommen wurden. Es handelt sich insbesondere um Anhang B der 

Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission7 (im Folgenden „delegierter 

Rechtsakt“) und um Anhang B der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der 

Kommission8 (im Folgenden „Durchführungsrechtsakt“), in denen die gemeinsamen 

Datenanforderungen, Formate und Codes für die Versandanmeldung festgelegt sind. 

Die im Dezember 20209 bzw. Februar 202110 angenommenen Änderungen waren notwendig, 

um die Interoperabilität der elektronischen Zollsysteme, die für die verschiedenen Arten von 

Anmeldungen und Mitteilungen verwendet werden, zu gewährleisten. Anlage IIIa zum 

Übereinkommen, die Anhang B des delegierten Rechtsakts und Anhang B des 

Durchführungsrechtsakts wiedergibt, sollte daher entsprechend geändert werden. 

Aufgrund der Änderungen der Gliederung in Anlage IIIa zum Übereinkommen müssen in 

Anlage I die Verweise auf die Abschnitte der Anlage IIIa berichtigt werden. 

Darüber hinaus ist es erforderlich, Anlage IV zum Übereinkommen, in der die Regeln für die 

Amtshilfe bei der Vollstreckung von Forderungen festgelegt sind, zu überarbeiten, um sie an 

die entsprechenden modernisierten Unionsvorschriften in der durch die 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/1966 der Kommission11 geänderten Fassung 

anzugleichen. Darin werden eine Reihe von Präzisierungen und die Verwendung eines 

Standardformblatts für die Übermittlung von Vollstreckungsersuchen eingeführt. Diese 

Vorschriften sind wichtig, da sie die finanziellen Interessen der Länder des gemeinsamen 

Versandverfahrens, der EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Union schützen.  

Der vorgesehene Rechtsakt wird gemäß Artikel 2 des vorgesehenen Rechtsakts, dem zufolge 

ein Beschluss am Tag seiner Annahme in Kraft tritt, für die Vertragsparteien bindend.  

3. IM NAMEN DER UNION ZU VERTRETENDER STANDPUNKT 

Der vorgeschlagene Standpunkt zielt darauf ab, die Anlagen I, IIIa und IV zum 

Übereinkommen zu ändern, um sie mit Folgendem in Einklang zu bringen: 

• den zollrechtlichen Vorschriften der Union über das Unionsversandverfahren und 

insbesondere dem geänderten Anhang B des delegierten Rechtsakts und dem geänderten 

Anhang B des Durchführungsrechtsakts, in denen die gemeinsamen Datenanforderungen, 

Formate und Codes für die Versandanmeldung festgelegt sind; 

• den modernisierten Unionsregeln für die Amtshilfe bei der Vollstreckung von 

Forderungen. 

                                                 
7 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der Verordnung 

(EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von 

Bestimmungen des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1). 
8 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur 

Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558). 
9 Delegierte Verordnung (EU) 2021/234 der Kommission vom 7. Dezember 2020 zur Änderung der Delegierten 

Verordnung (EU) 2015/2446 im Hinblick auf gemeinsame Datenanforderungen und der Delegierten 

Verordnung (EU) 2016/341 im Hinblick auf die auf bestimmten Vordrucken zu verwendenden Codes (ABl. 

L 63 vom 23.2.2021, S. 1). 
10 Durchführungsverordnung (EU) 2021/235 der Kommission vom 8. Februar 2021 zur Änderung der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 im Hinblick auf Formate und Codes gemeinsamer 

Datenanforderungen, bestimmte Vorschriften für die Überwachung und die zuständige Zollstelle für die 

Überführung von Waren in ein Zollverfahren (ABl. L 63 vom 23.2.2021, S. 386). 
11 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1966 der Kommission vom 27. Oktober 2017 zur Änderung der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1189/2011 in Bezug auf die Übermittlung von Amtshilfeersuchen und die 

Weiterverfolgung dieser Ersuchen (ABl. L 279/38 vom 28.10.2017, S. 38). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.343.01.0558.01.DEU&toc=OJ:L:2015:343:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.063.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2021:063:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.063.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2021:063:FULL
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/235/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.279.01.0038.01.DEU&toc=OJ:L:2017:279:FULL
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Der vorgeschlagene Standpunkt steht mit der gemeinsamen Handelspolitik in Einklang. 

Die vorgeschlagenen Änderungen des Übereinkommens werden greifbare Vorteile sowohl für 

die Wirtschaftsbeteiligten als auch für die Zollverwaltungen bringen, indem sie das 

Übereinkommen an die geltenden Rechtsvorschriften der Union angleichen und somit 

einheitliche Bedingungen für die harmonisierte Anwendung der Bestimmungen zum 

Unionsversandverfahren und zum gemeinsamen Versandverfahren schaffen. 

4. RECHTSGRUNDLAGE 

4.1. Verfahrensrechtliche Grundlage 

4.1.1. Grundsätze 

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) werden die „Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine 

Übereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium 

rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des 

institutionellen Rahmens der betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat“, mit Beschlüssen 

festgelegt. 

Der Begriff „rechtswirksame Akte“ erfasst auch Akte, die kraft völkerrechtlicher Regelungen, 

denen das betreffende Gremium unterliegt, Rechtswirkung entfalten. Darunter fallen auch 

Instrumente, die völkerrechtlich nicht bindend sind, aber „geeignet, den Inhalt der vom 

Unionsgesetzgeber … erlassenen Regelung maßgeblich zu beeinflussen“12. 

4.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Der Gemischte Ausschuss ist ein Gremium, das durch eine Übereinkunft, nämlich das 

Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren, eingesetzt wurde. Gemäß 

Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe a des Übereinkommens kann der Gemischte Ausschuss EU-

CTC durch Beschlussfassung Änderungen der Anlagen zum Übereinkommen erlassen. 

Der Akt, den der Gemischte Ausschuss annehmen soll, stellt einen rechtswirksamen Akt dar. 

Gemäß Artikel 15 Absatz 3 und Artikel 20 des Übereinkommens wird der vorgesehene 

Rechtsakt völkerrechtlich bindend sein. 

Mit dem vorgesehenen Rechtsakt wird der institutionelle Rahmen des Abkommens weder 

ergänzt noch geändert. 

Somit ist Artikel 218 Absatz 9 AEUV die verfahrensrechtliche Grundlage für den 

vorgeschlagenen Beschluss. 

 

4.2. Materielle Rechtsgrundlage 

4.2.1. Grundsätze 

Die materielle Rechtsgrundlage für einen Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV hängt 

in erster Linie von Ziel und Inhalt des vorgesehenen Rechtsakts ab, zu dem ein im Namen der 

Union zu vertretender Standpunkt festgelegt wird. Liegt dem vorgesehenen Rechtsakt ein 

doppelter Zweck oder Gegenstand zugrunde und ist einer davon der wesentliche und der 

andere von untergeordneter Bedeutung, so muss der Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 

                                                 
12 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Oktober 2014, Deutschland/Rat, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 

Rn. 61 bis 64.  
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AEUV auf eine einzige materielle Rechtsgrundlage gestützt werden, nämlich auf diejenige, 

die der wesentliche oder vorrangige Zweck oder Gegenstand verlangt. 

4.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Hauptzweck und Inhalt des vorgesehenen Rechtsakts ist die Gewährleistung effizienter 

Verfahren für die grenzüberschreitende Beförderung. Daher betrifft er die gemeinsame 

Handelspolitik. 

Die materielle Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss ist folglich Artikel 207 

AEUV. 

4.3. Schlussfolgerung 

Die Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollte Artikel 207 AEUV in 

Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein. 

5. VERÖFFENTLICHUNG DES VORGESEHENEN RECHTSAKTS 

Da der Rechtsakt des Gemischten Ausschusses eine Änderung des Übereinkommens und 

seiner Anlagen zur Folge haben wird, sollte er nach seiner Annahme im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht werden. 
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2022/0050 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem durch das 

Übereinkommen vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandverfahren 

eingesetzten Gemischten Ausschuss EU-CTC in Bezug auf Änderungen dieses 

Übereinkommens zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren (im Folgenden 

„Übereinkommen“) wurde von der Union mit dem Beschluss des Rates vom 15. Juni 

1987 über den Abschluss des Übereinkommens zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft, der Republik Österreich, der Republik Finnland, der 

Republik Island, dem Königreich Norwegen, dem Königreich Schweden und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft13 geschlossen und trat am 1. Januar 1988 in Kraft. 

(2) Gemäß Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe a des Übereinkommens kann der Gemischte 

Ausschuss Änderungen der Anlagen zum Übereinkommen beschließen. 

(3) Der Gemischte Ausschuss soll Anfang 2022 einen Beschluss zur Änderung der 

Anlagen I, IIIa und IV zum Übereinkommen fassen. 

(4) Da der Beschluss für die Union verbindlich sein wird, ist es angezeigt, den im Namen 

der Union im Gemischten Ausschuss zu vertretenden Standpunkt festzulegen. 

(5) Anhang B der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission14 und 

Anhang B der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission15 wurden 

im Dezember 202016 bzw. im Februar 202117 geändert. In diesen Anhängen werden 

                                                 
13 ABl. L 226 vom 13.8.1987, S. 1. 
14 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur 

Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1). 
15 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten 

zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558). 
16 Delegierte Verordnung (EU) 2021/234 der Kommission vom 7. Dezember 2020 zur Änderung der 

Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 im Hinblick auf gemeinsame Datenanforderungen und der 

Delegierten Verordnung (EU) 2016/341 im Hinblick auf die auf bestimmten Vordrucken zu 

verwendenden Codes (ABl. L 63 vom 23.2.2021, S. 1). 
17 Durchführungsverordnung (EU) 2021/235 der Kommission vom 8. Februar 2021 zur Änderung der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 im Hinblick auf Formate und Codes gemeinsamer 

Datenanforderungen, bestimmte Vorschriften für die Überwachung und die zuständige Zollstelle für die 

Überführung von Waren in ein Zollverfahren (ABl. L 63 vom 23.2.2021, S. 386). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1987.226.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:1987:226:TOC
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.343.01.0558.01.DEU&toc=OJ:L:2015:343:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.063.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2021:063:FULL
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj?locale=de
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die gemeinsamen Datenanforderungen, Formate und Codes für die Versandanmeldung 

festgelegt, um die gemeinsamen Datenelemente für die Speicherung von 

Informationen und deren Austausch zwischen den Zollbehörden sowie zwischen 

Zollbehörden und Wirtschaftsbeteiligten stärker zu harmonisieren. Die Änderungen 

waren notwendig, um die Interoperabilität der elektronischen Zollsysteme, die für die 

verschiedenen Arten von Anmeldungen und Mitteilungen verwendet werden, zu 

gewährleisten. Anlage IIIa zum Übereinkommen, die Anhang B des delegierten 

Rechtsakts und Anhang B des Durchführungsrechtsakts wiedergibt, sollte daher 

entsprechend geändert werden. 

(6) Die Änderungen der Anlage IIIa zum Übereinkommen führten zu einer 

Neunummerierung von Absätzen und Abschnitten. Daher müssen die Verweise auf 

Anlage IIIa in Anlage I an die neue Nummerierung angepasst werden. 

(7) In Anlage IV zum Übereinkommen sind die Vorschriften für die Amtshilfe bei der 

Vollstreckung von Forderungen festgelegt. Diese Vorschriften sind wichtig, da sie die 

finanziellen Interessen der Länder des gemeinsamen Versandverfahrens, der EU-

Mitgliedstaaten und der Europäischen Union schützen. Diese Regeln müssen 

überarbeitet werden, um sie an die entsprechenden modernisierten Unionsvorschriften 

anzugleichen. 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der im Namen der Union auf einer der nächsten Sitzungen des Gemischten Ausschusses oder 

im schriftlichen Verfahren zu vertretende Standpunkt beruht auf dem Entwurf des Rechtsakts 

des Gemischten Ausschusses, der dem vorliegenden Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident /// Die Präsidentin 
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